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• Festgesetzt mit Verordnung des Bayerischen Ministeriums für 
Landesentwicklung und Umweltfragen vom 14.09.1995
 Festsetzung des Naturparks sowie einer Schutzzone innerhalb des 

Naturparks (NP)

• Gilt hinsichtlich der Festsetzung einer Schutzzone mit Verboten als 
Rechtsverordnung über Landschaftsschutzgebiete weiter (Art. 15 Abs. 2 
BayNatschG)

• Der Naturpark Altmühltal erstreckt sich über eine Fläche von 2966 km²

• 53.398.394,3 m² = 53,398 km² des Gemeindegebietes der Stadt Berching liegen 
in der Schutzzone des Naturparks Altmühltal, dies entspricht 40,7 % der 
Gemeindefläche der Stadt Berching.  Sie hat damit einen Anteil von 3,273% an 
der Schutzzone des NP, die insgesamt 1631, 47  km² umfasst.

Bestehende Schutzzone des „Naturparks 
Altmühltal (Südliche Frankenalb)“
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• Anträge der Stadt Berching aus den Jahren 2001 und 2004 bei der 
seinerzeit zuständigen Regierung der Oberpfalz: keine abschließende 
Behandlung

• Antrag der Stadt Berching aus dem Jahr 2008 beim inzwischen 
zuständigen Landkreis Neumarkt i.d.OPf.: keine abschließende 
Behandlung

• ergänzter Antrag der Stadt Berching vom 18.10.2018

-Herausnahme von 26 Flächen (rot): 305.102 m2

-Hereinnahme von 5 Flächen (grün): 305.448 m2

Änderung der Schutzzone des „Naturparks 
Altmühltal (Südl. Frankenalb)“
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Bestehende Schutzzone auf dem Gebiet der Stadt Berching
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3 Fallgruppen: 

A Bestehende Bebauung (teilweise mit Pufferflächen) aus der 
Schutzzone herausnehmen
 einzelne Weiler derzeit komplett in der Schutzzone, in einigen Ortsteilen 

sind einzelne/ mehrere bebaute Grundstücke teilweises betroffen
damit einher geht ein erhöhter Verwaltungsaufwand sowie zeitliche  

Verzögerungen durch das Erfordernis der Erlaubnis für eine Vielzahl 
von Maßnahmen

B Bebauung/ Nutzung von Grundstücken ermöglichen
 Schutzzone grenzt eng an besiedelte Flächen an; kaum noch 

Entwicklungsmöglichkeiten in Siedlungsschwerpunkten 
(Hangrutschungsgefahr am westlichen Sulzhang; Landschaftsbild östlicher 
Sulzhang)

C Hereinnahme von ökologisch wertvollen Flächen 
 Ausgleich für Herausnahme von Flächen

Änderung der Schutzzone des „Naturparks 
Altmühltal (Südl. Frankenalb)“
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Verfahrensablauf

• Stellungnahmen der Hauptamtlichen Fachkräfte für Naturschutz
 Bei Fallgruppe A bestehen aus naturschutzfachlicher Sicht keine

Einwände
 Bei Fallgruppe B aus naturschutzfachlicher Sicht teilweise keine

Zustimmung
Fazit: Ökologische Wertigkeit der von der Stadt Berching 
vorgeschlagenen hinzuzunehmenden Flächen (Fallgruppe C) überwiegt 
bei Weitem herauszunehmende Flächen; Antrag wird daher insgesamt 
naturschutzfachlich befürwortet

• Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 keine Einwände bzw. keine Rückäußerung mit Ausnahme Verein 

Naturpark Altmühltal und Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung

• Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände 
 Stellungnahmen des Bund Naturschutz in Bayern e. V. sowie des 

Landesbundes für Vogelschutz in Bayern e. V.

• Öffentliche Auslegung der Unterlagen in Berching
 keine Äußerungen bzw. Einwendungen eingegangen
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Fallgruppe A – Herausnahme bestehender Bebauung 
(teilweise mit Pufferflächen)

1 Pollanten Wegscheid

4 Berching Friedhof
16 Berching Rachental

5 Eglasmühle
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Fallgruppe A

6 Plankstetten Kloster

7 + 7a Holnstein Nord

8 Holnstein Laabertalstraße
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Fallgruppe A

12 Rappersdorf Süd
25 Rappersdorf Friedhof

13 Pollanten Südost

14 Berching Wasserwerk
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Fallgruppe A

15 Berching West 17 Plankstetten Nord

18 Plankstetten Ost
19 Wirbertshofen
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Fallgruppe A

20 Wallnsdorf

21 Simbach
22 Matzenhof
23 Fallhaus
24 Biermühle
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Fallgruppe B – Unbebaute Grundstücke 
herausnehmen  

2 Sollngriesbach Nord
10 Sollngriesbach Mittelwegäcker

9 Sollngriesbach Süd

3 Berching Flachsröste
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Fallgruppe B

11 Rappersdorf Grill- u. Zeltplatz

26 Berching Ost
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Fallgruppe C – Hereinnahme von Flächen

2 Berching „Am Kellersbichl“

3 Berching Stadbach/ Rudertshofener Graben

4 Main-Donau-Kanal

TOP A3
Kreistag



Fallgruppe C

5 Waldstück bei Pollanten 6 Waldstück bei Rappersdorf
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• Herausnahme der bereits bestehenden Bebauung (teilweise mit Pufferflächen)
- Deregulierung, ohne dass sich Schutzzone ökologisch verschlechtert
- entspricht Rechtsprechung des Bayer. Verwaltungsgerichtshofs

• Herausnahme weiterer unbebauter Flächen
- Entwicklungen ermöglichen
- Differenzierung zwischen Bereichen, wo Entwicklungen hinnehmbar und wo

nicht

• Hereinnahme ökologisch wertvoller Flächen, die Schutzzone bislang nicht 
angehören

• Flächenbilanz: 
Herausnahmefläche: 305.102 m2

Hereinnahmefläche: 305.448 m2

 Flächenhereinnahme überwiegt, künftig 346 m2 mehr geschützte Fläche
 ökologische Wertigkeit der Hereinnahmeflächen überwiegt bei 

Weitem die der Herausnahmeflächen

Zusammenfassung
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Der Kreistag des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. beschließt die 
Rechtsverordnung zur Änderung der Verordnung über den 
„Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“ entsprechend dem 
beiliegenden, von der Verwaltung vorgelegten Entwurf.

Die in § 3 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über den 
„Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“ vom 14. September 
1995 in der derzeit gültigen Fassung festgesetzte Schutzzone wird 
damit für das Gebiet des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. wie folgt 
geändert:

Die im Entwurf der Verordnung unter § 1 Nr. 1 aufgeführten 
Grundstücke werden aus der Schutzzone herausgenommen. 
Soweit nur Teilflächen betroffen sind, geht dies aus der Tabelle 
hervor. 

Als Ausgleich werden die unter § 1 Nr. 2 aufgeführten 
Grundstücke in die Schutzzone aufgenommen. Soweit nur 
Teilflächen betroffen sind, geht dies aus der Tabelle hervor.

Beschlussvorschlag:
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